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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung und den 8§ 1,
2, 6, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes fiir das Land Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Grof3 Wittensee vom 03.12.2018
folgende Satzung erlassen:
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|. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

81
Allgemeines
1
Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach MalR3gabe der Satzung lber die Abwasserbeseitigung
(Abwasserbeseitigungssatzung) vom 06.03.2001 als éffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung
(Schmutzwasser und Niederschlagswasser) im Trennsystem.
&)
Die Gemeinde erhebt nach Mal3gabe dieser Satzung
a. Beitrdge zur Deckung des Aufwandes flr die Herstellung der zentralen 6ffentlichen
Abwasserbeseitigungsanlage einschlie3lich der Kosten fur den ersten Grundstiicksanschluss
(Abwasserbeitrage),
b. Kostenerstattungen fur zusatzliche Grundstticksanschlisse (Aufwendungsersatz),
¢. Benutzungsgebiihren fur die Inanspruchnahme der zentralen 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage
(Abwassergebuhren).
3
Grundstucksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a) und b) ist der Anschlusskanal von dem
Stral3enkanal (Sammler) bis zur Grenze des zu entwéssernden Grundstickes, ohne Kontrollschacht und
Leitungen auf dem Grundstuck.
Il. Abschnitt
Abwasserbeitrag
§2
Grundsatz
Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschiisse, Abwassergebiihren oder auf andere Weise
gedeckt ist, fur die Herstellung der zentralen offentlichen Abwasserbeseitigungsanlage einschlief3lich des jeweils
ersten Grundstlicksanschlusses Abwasserbeitrdge zur Abgeltung der durch die Mdglichkeit der
Inanspruchnahme erwachsenden Vorteile.
§3
Gegenstand der Beitragspflicht

@
Der Beitragspflicht unterliegen Grundstiicke, die an eine zentrale 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage

angeschlossen werden kdnnen und fur die

a. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden
darfen,

b. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung
Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder
gewerblichen Nutzung anstehen.

@)

Wird ein Grundstiick an die zentrale offentliche Abwasserbeseitigungsanlage tatséchlich angeschlossen, so
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfilllt sind.

®)
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Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist grundsétzlich das Grundstiick im burgerlichrechtlichen Sinne.

§4
Beitragsmal3stab und Beitragssatz

@)

Der Beitragsmaf3stab errechnet sich

a. nach der Zahl der an den einzelnen Anschluss anzuschlieRenden oder angeschlossenen selbstandige
Wohneinheiten entsprechend Absatz 2,

b. bei gewerblich genutzten oder nutzbaren Raumen und Grundstticken nach der gewerblichen Nutzflache
entsprechend Absatz 3,

c. bei landwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren Raumen und Grundstiicken nach der Nutzflache
entsprechend Absatz 6.

)

Der Anschlussbeitrag betragt fur jede auf dem Grundstiick vorhandene selbstandige Wohneinheit mit einer
Wohnflache

bis zu 50 gm 1.430,00 €
von tber 50 gm bis zu 80 gm 2.200,00 €
von Uber 80 gm bis zu 120 gm 3.000,00 €
von dber 120 gm 3.600,00 €

Bei unbebauten Grundstiicken gilt als Wohnflache die mit 0,7 vervielfachte zulassige Geschossflache nach
Maf3gabe des Bebauungsplanes. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen
nicht enthalt, gilt als zulassige Geschossflache die Geschossflache, die sich nach der Eigenart des Baugebietes
und dem Durchschnitt der in der ndheren Umgebung vorhandenen Bebauung ergibt.

©)

Der Anschlussbeitrag betragt fir gewerbliche Nutzflachen auf dem Grundstiick je angefangene 50 gm Nutzflache
1.430,00 €. Bei unbebauten gewerblichen Nutzflachen gilt als Nutzflache die mit 0,7 vervielfachte zulassige
Geschossflache nach MaRRgabe des Bebauungsplanes. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die
erforderlichen Festsetzungen nicht enthalt, gilt als zulassige Geschossflache die Geschossflache, die sich nach
der Eigenart des Baugebietes und dem Durchschnitt der in der ndheren Umgebung vorhandenen Bebauung
ergibt.

4)

Bei der Ermittlung der anrechenbaren Wohnflache nach Absatz 2 ist die 2. Berechnungsverordnung des Bundes
in der jeweils geltenden Fassung, jedoch ohne dass ein Abzug zulassig ist, entsprechend anzuwenden. Als
gewerbliche Nutzflache im Sinne von Absatz 3 gelten Raume, die beruflichen, betrieblichen oder gewerblichen
Zwecken zu dienen bestimmt sind, wobei die Flachen von Werkstatten und Lagerrdumen ohne Wasseranschluss
aul3er Ansatz bleiben.

©®)

R&aume, die von offentlichen Einrichtungen (Kirchen, Schulen, Behdrden etc.), privaten Vereinigungen sowie
freiberuflich Tatigen (Arzten, Rechtsanwélten, Architekten, Kiinstlern etc.) genutzt werden, sind wie
Gewerbebetriebe zu behandeln. Das gleiche gilt fir Zelt- und Campingplétze, wobei je angefangene 15
Zelteinheiten einer gewerblichen Nutzflache von 50 gm gleichstehen. Die Zahl der Zelteinheiten bestimmt sich
nach der aufgrund der Zeltverordnung des Landes erteilten Erlaubnis.

(6)

Der Anschlussbeitrag fur landwirtschaftliche Betriebe betragt je an den einzelnen Anschluss angeschlossenen
angefangene 50 gm Milchkammernutzflache 1.430,00 €.

@)
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Beim Zusammentreffen mehrerer Kriterien nach Absatz 1 auf einem Grundstick ist getrennt zu veranlagen.
Gemischt genutzte Grundstiicke werden nur dann getrennt veranlagt, wenn tatséchlich Geschéaftsraume
vorhanden sind.

§5
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentiimer/-in des
Grundstlickes ist. Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle der/des Eigentimerin
/Eigentimers die/der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen
Wohnungs- und Teileigentimer/innen nur entsprechend dem jeweiligen Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
Miteigentimer/innen oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner/innen.

§6
Entstehung der Beitragspflicht
€
Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 6ffentlichen
Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstiick einschlie3lich des ersten Grundstiicksanschlusses.
&)
Im Falle des 8§ 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frihestens jedoch mit der Genehmigung
des Anschlusses.
87

Veranlagung, Falligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides
fallig.

lll. Abschnitt
Erstattung der Kosten zusatzlicher Grundstiicksanschliisse

§8
Entstehung des Erstattungsanspruches

Stellt die Gemeinde auf Antrag einer/ eines Grundstickseigentiimerin/ Grundstiickseigentiimers einen weiteren
Grundstlicksanschluss oder fiir eine von einem Grundstck, fir das die Beitragspflicht bereits entstanden ist,
abgeteilte und zu einem Grundstiick verselbstandigte Teilflache einen eigenen Grundstiicksanschluss an die
zentrale 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zusatzliche Grundstiicksanschliisse), so sind der
Gemeinde die Aufwendungen fiir die Herstellung solcher zusatzlicher Grundstiicksanschliisse in der tatsachlich
entstandenen Hohe zu erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des
Anschlusses. Die 88 5 und 7 gelten entsprechend.

IV. Abschnitt
Abwassergebihr

89
Grundsatz

Fur die Inanspruchnahme der zentralen 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und fur die nach § 9

Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwassergebihren fir die Grundstiicke
erhoben, die an diese 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder in diese entwassern.

810
Gebuhrenmaflstab und Gebihrensatz

@)
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)

®)

4)

®)

(6)

()

Fir jede der Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Wohneinheit und fiir jeden Gewerbebetrieb sowie
fur jede angeschlossene Milchkammer ist eine Grundgebiihr zu entrichten. Die Grundgebuhr betragt fur jede
Wohneinheit und fur jeden Gewerbebetrieb sowie fir jede angeschlossene Milchkammer monatlich 5,00 €.

Die Zusatzgebuhr fir die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die tatsachliche Inanspruchnahme
berlcksichtigenden MaRstab erhoben.

Mafstab fir die Zusatzgebihr ist die Schmutzwassermenge, die in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen
gelangt. Berechnungseinheit fur die Gebuhr ist 1 cbm Schmutzwasser und betréagt je cbom Abwasser 3,50 €.

Als in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten die dem Grundstiick aus 6ffentlichen und/oder
privaten Wasserversorgungsanlagen, die auf dem Grundstick gewonnenen und dem Grundstuck sonst
zugefiihrte Wassermenge, die tatsachlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit eine
Abwassermesseinrichtung besteht. Die Wassermenge ist grundsatzlich durch geeichte Wasserzéhler zu
ermitteln.

Hat ein Wasserzahler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder tiberhaupt nicht angezeigt, so wird
die Abwassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge der
letzten 3 Jahre und Bertcksichtigung der begriindeten Angaben des Geblhrenpflichtigen geschatzt. Die
gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebihrenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch
schadhafte Rohre, offen stehende Zapfstellen oder Rohrbriiche hinter dem Wasserzahler) verloren gegangen ist.
Ergibt sich bei einer Zahlerprifung, dass der Wasserzahler tiber die nach der Eichordnung in der jeweils glltigen
Fassung zulassigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zahler stehen geblieben, so
schéatzt die Gemeinde den Abwasserverbrauch geméaR § 162 Abgabenordnung.

Die dem Grundsttick zugefiihrten Wassermengen werden durch Wasserzahler ermittelt. Lasst die/ der
Gebihrenpflichtige bei privaten Wasserversorgungsanlagen keinen Wasserzéhler einbauen, ist die Gemeinde
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugefiihrte Wassermenge zu schétzen. Der Gebuhrenberechnung wird
mindestens eine Abwassermenge von 50 cbm/ Jahr pro Person zu Grunde gelegt. Bei landwirtschaftlichen
Betrieben mit Viehaltung wird die Wassermenge um 18 cbm/ Jahr fiir jede GroRRvieheinheit bezogen. MaRgebend
fur die Berechnung ist die in dem Jahr durchschnittlich mit Wasser zu versorgende Personenzahl bzw. die
durchschnittlich gehaltene Viehzahl.

Wassermengen, die nachweislich nicht in die 6ffentliche Abwasserbeseitigung gelangt sind, werden auf
schriftlichen Antrag abgesetzt. Der Antrag ist bis zum 30. November des laufenden Kalenderjahres unter Angabe
und Nachweis der zur Berechnung erforderlichen Daten (Ablesedatum, Zahlerstand, Zahlernummer und
Angaben zum Objekt) zu stellen.

Diese Wassermengen sind durch geeichte, frostsichere und fest eingebaute Wasserzahler, die der
Gebihrenpflichtige durch einen Fachbetrieb auf seine Kosten einbauen (installieren) lassen muss und auf seine
Kosten zu betreiben und zu unterhalten hat. Dabei sind die Regeln der Technik, insbesondere der DIN 1988
(Technische Regeln fiir Trinkwasserinstallation) in der jeweils gultigen Fassung einzuhalten. Dieses ist auf dem
Antragsformular der Gemeinde durch den Antragsteller sowie dem Fachbetrieb zu bestatigen. Die
Messeinrichtungen mussen so eingebaut werden, dass sie jederzeit zu Kontrollzwecken eingesehen werden
kénnen.

Der Gebuhrenpflichtige ist verpflichtet, der Gemeinde unter Angabe der Zéhlernummer, des Eichdatums, der
Angaben zum Objekt, des Einbautages und des Zahlerstandes den Einbau schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch
fiir den Fall eines Zahlerwechsels oder Zahlertausches, die ebenfalls nur duch einen Fachbetrieb vorgenommen
werden durfen. Dabei ist auch das Antragsformular der Gemeinde zu verwenden.

Die Gemeinde hat das Recht der jederzeitigen Kontrolle der Installation sowie des Z&ahlerbetriebes.
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®)

©)

§11

Die Wasserzahler missen stéandig den jeweiligen Bestimmungen des Eichgesetzes und der Eichordnung auf
Kosten des Geblhrenpflichtigen entsprechen. Die Kosten auch einer eventuellen Nacheichung tragt der
Gebuhrenpflichtige. Dies gilt auch dann, wenn die Gemeinde die Wasserzahler zur Verfiigung stellt oder gestellt
hat bzw. ein Rechtsvorganger der Gemeinde dies getant hat.

Wenn die Gemeinde ausnahmsweise und schriftlich auf solche Messeinrichtungen (Abzugszahler) verzichtet
oder verzichtet hat, dann kann sie jederzeit als Nachweis Uber die Wassermengen prifbare Unterlagen
verlangen.

Die geeichten und frostsicheren Wasserzahler zur Messung nicht eingeleiteter Wassermengen sind an einer
Stelle fest einzubauen oder anzubringen, an der die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dahinter kein Wasser
entnommen werden kann, das in die ¢ffentlichen zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen eingeleitet wird. Die
Gemeinde kann nach Anhérung des Gebihrenpflichtigen auf dessen Kosten entsprechende Gutachten
anfordern.

Von dem Abzug sind ausgeschlossen:

¢ das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,

e das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser und Zuviel erhobene Gebiihren sind zu

e das fiir Schwimmbecken verwendete Wasser. verrechnen oder zu erstatten. Ein Abzug der Wassermengen
erfolgt nicht, wenn

kein schriftlicher Antrag Uiber den ordnungsgemaéfen Einbau vorliegt,

die Zahlerdaten nicht rechtzeitig schriftlich der Gemeinde mitgeteilt werden,

die Eichfrist des Zahlers abgelaufen ist oder

die sonstigen in Absatz 6 aufgefihrten Bestimmungen nicht eingehalten oder nachgewiesen worden sind.

Fur die Viehhaltung sind bei der Bemessung der Gebihren fur die Schmutzwasserbeseitigung je Grol3vieheinheit
und Jahr auf Antrag 18m? abzusetzen. Dabei gelten

1 Pferd als 1,0,

1 Rind bei gemischten Bestand als 0,66,

1 Rind bei reinem Milchviehbestand als 1,0,

1 Schwein bei reinem Zuchtschweinbestand als 0,33 GroRvieheinheiten; maRgebend ist das am 04.
Dezember des Bemessungszeitraums (Kalenderjahr) gehaltene Vieh. Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend.

PownhpE

Absetzungen nach Absatz 8 entfallen, soweit dabei fiir den Gebihrenschuldner 50 m? je Haushaltsangehorigen
und Jahr unterschritten werden.

Entstehung und Beendigung der Gebuhrenpflicht

1)

@)

§12

Die Gebuhrenpflicht entsteht, sobald das Grundstlick an die zentrale 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
angeschlossen ist und/oder der zentralen 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage von dem Grundsttick
Abwasser zugefihrt wird, friilhestens jedoch mit dem 1. des Monats, der auf den Tag des Anschlusses und/oder
der Zufuhrung von Abwasser folgt.

Die Gebuhrenpflicht endet, sobald der Grundstiicksanschluss beseitigt wird oder die Zufihrung von Abwasser
endet.

Gebuhrenpflichtige

1)
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Gebuhrenpflichtig ist die/der Eigentimer/in des Grundstiicks, bei Wohnungs- oder Teileigentum die/der
Wohnungs- oder Teileigentiimer/in. Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, ist die/der
Erbbauberechtigte anstelle der/des Eigentiimerin/Eigentiimers gebihrenpflichtig. Die Wohnungs- oder
Teileigentiimer/innen einer Eigentimergemeinschaft sind Gesamtschuldner/innen der auf das gemeinschaftliche
Grundstick entfallenden Gebiihren. Miteigentiimer/innen oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich
Berechtigte sind Gesamtschuldner/innen.

2
Beim Wechsel der/des Gebiihrenpflichtigen geht die Gebiihrenpflicht mit Beginn des auf den Ubergang
folgenden Kalendermonats auf die/den neuen Pflichtige/n Gber. Wenn die/ der neue Gebihrenpflichtige die
Mitteilung Uber den Wechsel versaumt hat, so haftet sie/ er fiir die Gebihren, die auf den Zeitraum bis zum
Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben der/dem neuen Pflichtigen.
§13
Erhebungszeitraum, Veranlagung und Falligkeit
€
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
&)
Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebiihr sind vierteljahrlich Abschlagszahlungen
am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. Die Hohe der Abschlagszahlungen wird
durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt.
3
Entsteht die Gebuhrenpflicht erstmalig im Laufe des Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung diejenige
Abwassermenge zu Grunde gelegt, die dem tatsachlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht.
4
Die Abwassergebuhr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides
fallig. Die Gebuhr und die Abschlagszahlungen kénnen zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.
V. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§14

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflichten

§15

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die fur die Festsetzung und Erhebung
der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhaltnisse am Grundstiick ist der
Gemeinde sowohl von der Verauf3erin/ vom Veréul3erer als auch von der Erwerberin/ vom Erwerber innerhalb
eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstiick Anlagen vorhanden, die die Berechnung der
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstiickseigene Brunnen, Wasserzufihrungen, Wasser- oder
Abwassermessvorrichtungen), so hat die/der Abgabenpflichtige dies unverziglich der Gemeinde schriftlich
anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht fir sie/ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geandert oder
beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dirfen nach MaRgabe der Abgabenordnung Grundstiicke betreten,
um Bemessungsgrundlagen fiir die Abgabenerhebung festzustellen oder zu Uberprifen; die Abgabenpflichtigen
haben dies zu ermdglichen.

Datenverarbeitung

@)

Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Veranlagung nach
dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenund grundstiicksbezogenen Daten, die aus der
Prifung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach den §8 24 bis 28 Baugesetzbuch und § 3
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@)

@)

4)

§16

Wohnungsbauerleichterungsgesetz der Gemeinde bekannt geworden sind sowie aus dem Grundbuchamt, den
Unterlagen der Unteren Bauaufsichtsbehérde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulassig. Die
Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Amtern und Behdorden (ibermitteln lassen und zum Zwecke
der Ermittlung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser Satzung weiter verarbeiten.

Soweit die Gemeinde die 6ffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist die berechtigt, die im Zusammenhang
mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personen- und grundstiicksbezogenen Daten und
Wasserverbrauchsdaten fir Zwecke der Abgabenermittiung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu
verarbeiten.

Soweit die Gemeinde sich bei der 6ffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in der Gemeinde die
offentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung
der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personen- und
grundstiicksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese
Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiter zu verarbeiten.

Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von nach Absatz 1
anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den fur die Abgabenerhebung nach dieser
Satzung erforderlichen Daten zu fiihren und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser
Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

Ordnungswidrigkeiten

§17

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach den 88 10 Abs. 2 und 12 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

In-Kraft-Treten

@)

)

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebuhrensatzung vom 08.12.2015 auf3er Kraft.
24361 Grol3 Wittensee, 05.12.2018
gez. Walther

Birgermeister

Seite 8



	Satzung der Gemeinde Groß Wittensee über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung (Beitrags- und Gebührensatzung)
	I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Allgemeines
	(1)
	(2)
	(3)
	II. Abschnitt Abwasserbeitrag
	§ 2 Grundsatz
	§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht
	(1)
	(2)
	(3)
	§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	§ 5 Beitragspflichtige
	§ 6 Entstehung der Beitragspflicht
	(1)
	(2)
	§ 7 Veranlagung, Fälligkeit
	III. Abschnitt Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse
	§ 8 Entstehung des Erstattungsanspruches
	IV. Abschnitt Abwassergebühr
	§ 9 Grundsatz
	§ 10 Gebührenmaßstab und Gebührensatz
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	§ 11 Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht
	(1)
	(2)
	§ 12 Gebührenpflichtige
	(1)
	(2)
	§ 13 Erhebungszeitraum, Veranlagung und Fälligkeit
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	V. Abschnitt Schlussbestimmungen
	§ 14 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflichten
	§ 15 Datenverarbeitung
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	§ 16 Ordnungswidrigkeiten
	§ 17 In-Kraft-Treten
	(1)
	(2)


